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Zusammenfassung  
Ausgehend von der Feststellung, dass aus Gründen des Klimaschutzes ins-
besondere infolge zunehmender Luftschadstoffemissionen des motorisier-
ten Individualverkehrs in städtischen Ballungsräumen, aber auch als Folge 
sozio-ökonomischer Entwicklungen (tendenzieller Anstieg der Mobilitäts-
kosten, eingeschränkte Möglichkeiten der individuellen Mobilität zum Bei-
spiel infolge der demografischen Entwicklung) öffentliche Verkehrsmittel 
immer mehr an Bedeutung gewinnen, stellt sich verstärkt die Frage nach 
deren Finanzierbarkeit. Dies umso mehr, als die bislang aus dem allgemei-
nen Steueraufkommen sowie den Beiträgen der Nutzer der öffentlichen 
Verkehrsinfrastruktur generierten Finanzierungsbeiträge als endlich bzw. 
nicht weiter belastbar angesehen werden.  

Auf der Grundlage einer langjährigen praktischen wie theoretischen Be-
schäftigung des Verfassers mit der Problematik der nachhaltigen Finanzie-
rung des Öffentlichen Personennahverkehrs und hier insbesondere der 
schienengebundenen ÖSPV-Infrastruktur (Straßenbahnen, U-Bahnen, 
Stadtbahnen sowie Obusse) sowie inspiriert durch einen mehrmonatigen 
Studienaufenthalt in den USA wird in diesem Difu-Paper ein Instrument zur 
finanziellen Beteiligung der Nutznießer von schienengebundener ÖSPV-
Infrastruktur in Städten vorgestellt. Diese Beteiligung orientiert sich an dem 
etablierten Instrumentarium der Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge zur 
Finanzierung von kommunaler Straßeninfrastruktur bzw. dem der An-
schlussbeiträge im Bereich der kommunalen Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur (BauGB, Kommunale Abgabengesetze – KAG – der Länder). In 
Analogie hierzu wird ein Finanzierungsinstrument vorgestellt, welches die 
Nutznießer schienengebundener Infrastruktur in Städten in einem adäqua-
ten und wirtschaftlich verkraftbaren Verhältnis an den Aufwendungen für 
den Neu- und Ausbau von schienengebundener ÖSPV-Infrastruktur in 
Städten beteiligt. Wesentlicher Unterschied zu dem bereits vorhandenen 
Beitragsinstrumentarium ist, dass beim ÖPNV weder ein Gemeingebrauch 
gegeben ist, wie dies bei der Straßeninfrastruktur der Fall ist, noch ein An-
schluss- und Benutzungszwang (Anschlussbeiträge) besteht. Ersteres ver-
bietet sich schon vor dem Hintergrund einer nicht zuletzt auch sicherheits-
technisch begründeten fehlenden Zugänglichkeit: Während die Straße von 
jedermann (als Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer etc.) genutzt werden 
kann, bedarf es zur Benutzung der schienengebundenen ÖSPV-
Infrastruktur sowohl besonderer Fahrzeuge als auch entsprechender Zu-
gangspunkte und eines entsprechenden Angebotes. Und solange der 
ÖPNV nicht unter dem Anlagebegriff der Kommunalen Abgabengesetze der 
Länder subsumiert wird, fehlt es auf kommunaler Ebene an einer rechtli-
chen Handhabe zur Beitragserhebung. Voraussetzung hierfür ist der Zu-
sammenhang von schienengebundener ÖSPV-Erschließung in Städten und 
der Entwicklung der Immobilienpreise (Bauland/Miete). Nur wenn ein 
Mehrwert durch die öffentliche ÖPNV-Infrastrukturerschließung gegeben 
ist, besteht auch die rechtliche und nicht zuletzt politische Rechtfertigung zu 
dessen anteiliger Abschöpfung. Hierzu wird auf Untersuchungen aus dem 
In- und Ausland sowie insbesondere die Ergebnisse der im Rahmen des 
„Forschungsprogramms Stadtverkehr (FoPS)“ durchgeführten Studie 
„Ökonomischer Mehrwert von Immobilien durch ÖPNV-Erschließung“ 
(BBSR 2015) zurückgegriffen. In einem weiteren Schritt wird dann der Frage 
nachgegangen, welche finanzverfassungsrechtlichen Anforderungen an 
den ÖPNV-Infrastrukturbeitrag als geeignet erachtetes Finanzierungs-
instrument zur Beteiligung der Nutznießer von ÖSPV-Schieneninfrastruktur 
in Städten gestellt werden. Dabei stehen insbesondere der Gleichbehand-
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lungsgrundsatz, das Äquivalenzprinzip sowie das Kostendeckungsprinzip 
im Mittelpunkt der Betrachtung.  

Abschließend werden dann Anforderungen in verkehrlicher Hinsicht (Para-
meter der Erreichbarkeit und Erschließungsqualität) diskutiert, die die An-
wendung des ausgewählten Finanzierungsinstrumentes unter den gegebe-
nen rechtlichen Rahmenbedingungen („lex late“) bzw. im Falle der Schaf-
fung entsprechender rechtlicher Voraussetzungen („lex ferenda“) ermögli-
chen können. Bei den verkehrlichen Parametern handelt es sich um die für 
die Erschließungsqualität relevanten Standards wie Entfernung zur nächs-
ten Haltestelle, Lage im Netz, Reisegeschwindigkeit, Taktfrequenz sowie Er-
reichbarkeitsparameter wie die Angebotsqualität. Hierbei wird neben den 
bereits bekannten Instrumenten zur Messung der ÖPNV-Angebotsqualität 
ein vom Verfasser gemeinsam mit Marcus Peter entwickeltes Erreichbar-
keitsmodell1 auf dessen Eignung zur Festsetzung eines ÖSPV-
Infrastrukturbeitrages hin untersucht und bewertet. Erst vor diesem Hinter-
grund lassen sich auch Aussagen zur Machbarkeit der Heranziehung der 
Nutznießer von ÖPNV-Infrastrukturanlagen zu den Kosten der erstmaligen 
Herstellung, grundhaften Erneuerung oder Erweiterung der schienenge-
bundenen ÖSPV-Infrastruktur in Städten treffen. 

  

 
1 Vgl. hierzu den Vorschlag für ein konkretes Erreichbarkeitsmodell zur Festsetzung eines 
ÖSPV-Infrastrukturbeitrages – am Beispiel der Verlängerung der U4 in Hamburg – in Kap. 
5.3. 


